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Die Bevollmächtigten 

 

DES KÖNIGREICHS BELGIEN, 

 

DER REPUBLIK BULGARIEN, 

 

DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, 

 

DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK, 

 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

 

DER REPUBLIK ESTLAND, 

 

DER HELLENISCHEN REPUBLIK, 

 

DES KÖNIGREICHS SPANIEN, 

 

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, 

 

IRLANDS, 

 

DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 

 

DER REPUBLIK ZYPERN, 
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DER REPUBLIK LETTLAND, 

 

DER REPUBLIK LITAUEN, 

 

DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG, 

 

DER REPUBLIK UNGARN, 

 

MALTA, 

 

DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH, 

 

DER REPUBLIK POLEN, 

 

DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, 

 

RUMÄNIENS, 

 

DER REPUBLIK SLOWENIEN, 

 

DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK, 

 

DER REPUBLIK FINNLAND, 

 

DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN, 
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DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

 

Vertragsparteien des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrages 

zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und des Vertrages über die Europäische 

Union, 

nachstehend „Mitgliedstaaten“ genannt, und 

 

der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT und der EUROPÄISCHEN 

ATOMGEMEINSCHAFT, 

nachstehend „Gemeinschaft“ genannt, 

 

einerseits und 

 

die Bevollmächtigten von Bosnien und Herzegowina, 

 

andererseits, 

 

die am […] in […] zur Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 

zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bosnien 

und Herzegowina andererseits, nachstehend „dieses Abkommen“ genannt, zusammengetreten 

sind, haben die folgenden Texte angenommen: 

 

dieses Abkommen und seine Anhänge I bis VII, nämlich: 

 

− Anhang I (Artikel 21) Zollzugeständnisse von Bosnien und Herzegowina für gewerb-

liche Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft 
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− Anhang II (Artikel 27 Absatz 2) Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse aus Baby-beef“  

 

− Anhang III (Artikel 27) Zollzugeständnisse von Bosnien und Herzegowina für landwirt-

schaftliche Grunderzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft 

 

− Anhang IV (Artikel 28) Einfuhrzölle der Gemeinschaft auf Ursprungserzeugnisse von 

Bosnien und Herzegowina 

 

− Anhang V (Artikel 28) Einfuhrzölle von Bosnien und Herzegowina auf Ursprungs-

erzeugnisse der Gemeinschaft 

 

− Anhang VI (Artikel 50) Niederlassung: Finanzdienstleistungen 

 

− Anhang VII (Artikel 73) Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum 

 

und die folgenden Protokolle: 

 

− Protokoll Nr. 1 (Artikel 25) Handel zwischen der Gemeinschaft und Bosnien und 

Herzegowina mit landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen 

 

− Protokoll Nr. 2 (Artikel 42) Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ 

oder „Ursprungserzeugnisse“ und Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen bei 

der Anwendung dieses Abkommens zwischen der Gemeinschaft und Bosnien und 

Herzegowina  

 

− Protokoll Nr. 3 (Artikel 59) Landverkehr 
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− Protokoll Nr. 4 (Artikel 71) Staatliche Beihilfen für die Stahlindustrie 

 

− Protokoll Nr. 5 (Artikel 97) Gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich 

 

− Protokoll Nr. 6 (Artikel 126) Streitbeilegung  

 

− Protokoll Nr. 7 (Artikel 27) Gegenseitige präferenzielle Handelszugeständnisse für 

bestimmte Weine und gegenseitige Anerkennung, Schutz und Kontrolle der 

Bezeichnungen für Weine, Spirituosen und aromatisierte Weine 
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Die Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und die Bevollmächtigten 

von Bosnien und Herzegowina haben die folgenden, dieser Schlussakte beigefügten Gemein-

samen Erklärungen angenommen: 

 

− Gemeinsame Erklärung zu den Artikeln 51 und 61 

 

− Gemeinsame Erklärung zu Artikel 73 

 

Die Bevollmächtigten von Bosnien und Herzegowina haben folgende, dieser Schlussakte 

beigefügte Erklärung zur Kenntnis genommen: 

 

− Erklärung der Gemeinschaft zu den von der Gemeinschaft mit der Verordnung (EG) 

Nr. 2007/2000 eingeführten besonderen Handelsmaßnahmen 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN 

 
Gemeinsame Erklärung zu den Artikeln 51 und 61 

 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass dieses Abkommen die Eigentumsordnung 

von Bosnien und Herzegowina unberührt lässt. 

 

Die Vertragsparteien sind sich ferner darüber einig, dass die Artikel 51 und 61 für die Zwecke 

dieses Abkommens nicht ausschließen, dass Bosnien und Herzegowina aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit Beschrän-

kungen für den Erwerb oder die Ausübung von Eigentumsrechten an Immobilien anwendet, 

sofern diese Beschränkungen ohne Diskriminierung sowohl für Gesellschaften aus Bosnien 

und Herzegowina und Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina als auch für Gesell-

schaften und Staatsangehörige der Gemeinschaft gelten. 

 

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 73 

 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das „geistige Eigentum“ für die Zwecke 

dieses Abkommens insbesondere Folgendes umfasst: das Urheberrecht, einschließlich des 

Urheberrechts an Computerprogrammen, und die verwandten Schutzrechte, die Rechte an 

Datenbanken, die Patente, einschließlich der ergänzenden Schutzzertifikate, die gewerblichen 

Muster und Modelle, die Marken für Waren und Dienstleistungen, die Topografien integrier-

ter Schaltkreise, die geografischen Angaben, einschließlich der Ursprungsbezeichnungen, und 

den gemeinschaftlichen Sortenschutz. 
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Der Schutz der Rechte an gewerblichem Eigentum umfasst insbesondere den Schutz gegen 

unlauteren Wettbewerb im Sinne des Artikels 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum 

Schutz des gewerblichen Eigentums und den Schutz vertraulicher Informationen im Sinne des 

Artikels 39 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem 

Eigentum (TRIPS). 

 

Die Vertragsparteien sind sich ferner darüber einig, dass das in Artikel 73 Absatz 3 dieses 

Abkommens genannte Schutzniveau die Verfügbarkeit der in der Richtlinie 2004/48/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des 

geistigen Eigentums vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe1 umfasst. 

 

                                                 
1 ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45.  
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Erklärung der Gemeinschaft 

 

Erklärung der Gemeinschaft zu den von der Gemeinschaft  

mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 eingeführten besonderen Handelsmaßnahmen 

 

In der Erwägung, dass die Gemeinschaft für die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 

der Europäischen Union teilnehmenden oder damit verbundenen Länder, unter Einschluss von 

Bosnien und Herzegowina, mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 des Rates vom 

18. September 2000 zur Einführung besonderer Handelsmaßnahmen für die am Stabilisie-

rungs- und Assoziierungsprozess der Europäischen Union teilnehmenden oder damit ver-

bundenen Länder und Gebiete1 besondere Handelsmaßnahmen eingeführt hat, erklärt die 

Gemeinschaft, 

 

− dass bei der Anwendung des Artikels 34 dieses Abkommens die günstigeren der 

einseitigen autonomen Handelsmaßnahmen zusätzlich zu den von der Gemeinschaft im 

Abkommen angebotenen vertraglichen Handelszugeständnissen angewandt werden, 

solange die Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 Anwendung findet; 

 

− dass insbesondere für die Waren der Kapitel 7 und 8 der Kombinierten Nomenklatur, 

für die im Gemeinsamen Zolltarif ein Wertzollsatz und ein spezifischer Zollsatz 

vorgesehen ist, abweichend von der einschlägigen Bestimmung des Artikels 28 

Absatz 2 dieses Abkommens auch der spezifische Zollsatz beseitigt wird. 

 

 

                                                 
1 ABl. L 240 vom 23.9.2000, S. 1 Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 

Nr. 530/2007 (ABl. L 125 vom 15.5.2007, S. 1). 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 10 von 10

www.ris.bka.gv.at




